
 

 

STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Vorlage Nr. 56/2017 
Sitzung des Gemeinderates 

am 4. April 2017 
-öffentlich- 

 
 

Bebauungsplan „Löcher, 2. Änderung“ 
a) Vorstellung und Billigung des Entwurfs 
b)  Feststellung des Entwurfs 
c) Auslegungsbeschluss 

 
Beschlussantrag: 
 
a) Für den im Entwurfsplan vom 04.04.2017 dargestellten Geltungsbereich wird 

nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen, den Bebauungsplan „Löcher, 2. Änderung“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen.  

 
b) Der Entwurf des Bebauungsplans mit Datum 04.04.2017, erstellt durch das 

Vermessungsbüro Käser, Untergruppenbach, wird gebilligt. 
 
c) Der Entwurf des Bebauungsplanes wird entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB 

öffentlich ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind von der Auslegung zu benachrichtigen und zur 
Äußerung aufzufordern.  

 
 
 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 
Bereits im vergangen Jahr waren die zu überplanenden Grundstücke mehrfach 
Thema im Gemeinderat. Die Eigentümer der Grundstücke mit der Flst.-Nr. 48/4, 
546/3, 547, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 552 sowie Teile des Flst.-Nr. 567/1 möchten 
ihren seit Jahrzehnten bestehenden Kutschfahrbetrieb sichern und weiterhin 
betreiben. Dies ist baurechtlich jedoch in der derzeit gültigen Fassung des 
Bebauungsplanes „Löcher“ als Mischgebiet nicht möglich. Weiter soll für den 
bestehenden Schuppen sowie auf der östlichen Fläche Baufläche für ein Wohnhaus 
geschaffen werden. Die betroffenen Flächen sind im Bebauungsplan gegenwärtig als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „privates Grünland“ festgesetzt und kann aus 
diesem Grund bisher nicht überbaut werden.  
Für die bisherige Nutzung als privates Grünland besteht zwischenzeitlich jedoch kein 
Bedarf mehr. 
Im Sinne einer Maßnahme zur Innenentwicklung (§ 13 a BauGB) soll durch die 
Bebauungsplanänderung eine Umwidmung in eine bebaubare Fläche erfolgen und 
für die bestehende Pferdehaltung das notwendige Baurecht geschaffen werden.  
Bei der überplanten Fläche handelt es sich um ca. 44 ar.  
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b) Vorstellung und Billigung des Entwurfs  
 
Die vorliegende Entwurfsplanung wurde dahingehend ausgearbeitet, dass man auf 
den Grundstücken mit der Flst. 48/4, 546/3, 547, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 552 
sowie Teile des Flst.-Nr. 567/1 die Möglichkeit erhält , weiterhin den bestehenden 
Kutschfahrbetrieb mit entsprechender Pferdehaltung zu betreiben, einen Schuppen 
(Flst. 550/1 und 551/1) zu bauen bzw. zu erhalten und ein Wohnhaus zu errichten 
(Flst. 551/2, 550/2 und 552). 
Durch die Planänderungen werden die Baugrenzen eingefügt, um eine Bebauung der 
entstehenden Fläche zu ermöglichen. Die entstehenden durchgehenden Baugrenzen 
(in blau eingezeichnet) entsprechen der Konzeption des ursprünglichen 
Bebauungsplanes „Löcher“ und werden fortgeführt. 
 
c) Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Löcher“ dient der Weiterentwicklung des 
allgemeinen Wohngebiets Da die Größe des Plangebiets unter 20.000 qm liegt, 
durch das Bebauungsplanverfahren keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet 
werden und keine Beeinträchtigung der Schutzgüter der FFH-Gebiete und 
Vogelschutzrichtlinie vorliegt, sind die Anwendungsvoraussetzungen für ein 
beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB gegeben. Es handelt sich somit um 
einen Bebauungsplan der Innenentwicklung für welchen kein Umweltbericht 
erforderlich ist und von einer frühzeitigen Offenlage abgesehen werden konnte. 
 
 
 
 
 

23.03.2017 / Stöhr-Klein 
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